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Die Gesetzesmaterialien zum folgenden Gesetz (Blg LT 14. GP: Regierungsvorlage 183 und Ausschussbericht 266, jeweils 3. Sess) 
können von der Landtagsdirektion, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon (0662) 80 42-32 50, Fax (0662) 80 42-27 75, zum Selbstkos-

tenpreis bezogen werden bzw sind unter der Internet-Adresse http://www.salzburg.gv.at/pol-verw/landtag/lpi-aktuell.htm abfragbar. 
________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

22. Gesetz vom 15. Dezember 2010, mit dem das Salzburger Bezügegesetz 1998 geändert wird 
 
 
Der Salzburger Landtag hat beschlossen: 
 
Das Salzburger Bezügegesetz 1998, LGBl Nr 3, zuletzt geändert durch das Gesetz LGBl Nr 69/2010, wird geändert wie 
folgt: 
 
1. Im § 4 Abs 1 lautet die Z 18: 

„18. einem Bürgermeister oder einer Bürgermeisterin einer anderen Gemeinde des Landes bei einer Einwohnerzahl 
 von über 13.000   6.686,40 € 
 von 11.001 bis 13.000 6.444,30 € 
 von 9.001 bis 11.000 6.111,50 € 
 von 7.001 bis 9.000 5.698,-- € 
 von 5.001 bis 7.000 5.345,-- € 
 von 3.001 bis 5.000 4.941,70 € 
 von 2.001 bis 3.000 4.336,60 € 
 von 1.001 bis 2.000 3.731,50 € 
 bis 1.000   2.925,50 €“ 
 
2. Im § 19 werden folgende Änderungen vorgenommen: 
 
2.1. Abs 3 lautet: 

„(3) Die im § 4 Abs 6 vorgesehene Anpassung entfällt bis 31. Dezember 2011. Als Grundlage für die Anpassung für das 
Jahr 2012 gelten für die von § 4 Abs 1 Z 1 bis 17, 19 und 20 erfassten Organe die Bezüge in der Höhe gemäß der Ver-
ordnung der Salzburger Landesregierung vom 4. August 2008, LGBl Nr 69, über die Anpassung der Höhe der monatli-
chen Bezüge nach dem Salzburger Bezügegesetz 1998 und für die von § 4 Abs 1 Z 18 erfassten Bürgermeister die 
Bezüge in der durch das Gesetz LGBl Nr 22/2011 festgelegten Höhe.“ 
 
2.2. Nach Abs 5 wird angefügt: 

„(6) Abs 3 und § 4 Abs 1 in der Fassung des Gesetzes LGBl Nr 22/2011 treten mit 1. Jänner 2011 in Kraft.“ 
 
 
 

Illmer 
 

Burgstaller 
 
 
________________________________________________________________________________________________ 
Das Landesgesetzblatt für das Land Salzburg wird vom Land Salzburg herausgegeben und erscheint nach Bedarf. Die 

Landesgesetzblätter sind im Internet unter www.salzburg.gv.at abfragbar oder können beim Landespressebüro, Amt der 
Salzburger Landesregierung, Postfach 527, 5010 Salzburg, Telefon (0662) 80 42-20 47,  

Fax (0662) 80 42-21 61, zum Selbstkostenpreis bezogen werden. 
Amtssigniert. Hinweise zur Prüfung der Amtssignatur finden Sie unter www.salzburg.gv.at/amtssignatur. 
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